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dung des sozialistischen Straf- und Strafpro
zeßrechts im Komplex mit allen anderen politi
schen, staatlichen, rechtlichen und gesellschaft
lichen Mitteln sowie politisch-operativen Kräf ten, 
Mitteln und Methoden unter differenzierter Nut
zung seiner spezifischen Potenzen im gewissen 
Sinne eine zentrale Stellung zukommt.

Feindtätigkeit; Tarnung der
feindliches Vorgehen, um Angriffe gegen die so
zialistische Gesellschaft unerkannt von den 
Sicherheitsorganen und der gesellschaftlichen 
Wachsamkeit und unter Vermeidung von Konfronta
tionen mit den Normen des sozialistischen Rechts 
zu realisieren. Die Tarnung ist damit wesent
liches Element des subversiven Charakters der 
Feindtätigkeit.
Die Tarnung der Feindtätigkeit erfolgt
- durch die Anwendung nachrichtendienstlicher 
Mittel und Methoden zur Abdeckung der eigent
lichen Natur und Zielsetzung von Personen, Ein
richtungen , Verbindungswegen und Handlungen,

- durch legale Positionen und den Mißbrauch staat
licher und gesellschaftlicher Einrichtungen,

- durch Vorgehensweisen außerhalb oder vinterhalb 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit.

Die Entlarvung der Tarnung dient dazu, feindliche 
Angriffe aufzudecken und Erkennungsmerkmale für 
die Suche nach dem Feind zu schaffen, den Miß
brauch staatlicher und zwischenstaatlicher Ein
richtungen und Beziehungen politisch offensiv auszu
werten, die gesellschaftliche Wachsamkeit zu in
spirieren und auf aktuelle Varianten des feind
lichen Vorgehens zu orientieren.

Femversteck
durch Agenten der imperialistischen Geheimdienste 
auf Grund konkreter Instruktionen vorbereitetes, 
genutztes, dem Geheimdienst mitzuteilendes Ver
steck außerhalb des Wohn- und Arbeitsbereiches des 
Agenten zur —Auslagerung aller nachrichten
dienstlichen Hilfsmittel, die nicht ständig be
nötigt oder bei Tätigkeitsunterbrechung bzw. in 
Gefahrensituationen nach dort verbracht werden.
Das F. soll keine Rückschlüsse auf Agenten zu
lassen, jederzeit zugänglich, vor Vitterüngs- 
einflüssen, unbefugter Einsichtnahme sowie zufäl
ligem Auffinden geschützt sein.


